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Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 1986, das Arbeitsmarktpolitik-
Finanzierungsgesetz und das Freiwilligengesetz geändert werden (ZDG-Novelle 2013) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Wirtschaftskammer Österreich bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfes und 
nimmt wie folgt Stellung: 
 
Allgemeines  
 
Zum Entwurf der ZDG-Novelle besteht grundsätzlich kein Einwand. 
 
Ganz allgemein wird jedoch angemerkt, dass die Novelle keine Verbesserung für Arbeitgeber 
für den Fall enthält, dass Zivildienstleistende aus gesundheitlichen Gründen aus dem Zivil-
dienst entlassen werden. 
  
Entgeltfortzahlungspflicht durch den Arbeitgeber während Zivildienstunfähigkeit 
 
Gemäß § 19 a ZDG idgF gelten Zivildienstleistende die durchgehend länger als 18 Kalenderta-
ge aus gesundheitlichen Gründen dienstunfähig sind, mit Ablauf des 18. Tages als vorzeitig 
aus dem Zivildienst entlassen. Von der in § 19 a Abs. 3 ZDG idgF dem Zivildienstleistenden 
eingeräumten Wahlmöglichkeit, im Falle einer Gesundheitsschädigung infolge des Zivildiens-
tes, dennoch im Zivildienst zu verbleiben, wird in der Praxis kaum Gebrauch gemacht. Bei 
längerer Dienstunfähigkeit entscheiden sich Zivildienstleistende nämlich für ein Ausscheiden 
aus dem Zivildienst und Aufleben ihres ursprünglichen Arbeitsverhältnisses.  
 
Der Grund dafür liegt darin, dass durch die Entlassung aus dem Zivildienst das ursprüngliche 
Arbeitsverhältnis wieder auflebt. Da die Zivildienstunfähigkeit im Regelfall auch eine Arbeits-
unfähigkeit bedeutet, trifft den Arbeitgeber die Entgeltzahlungspflicht (§ 7 Abs 3 APSG). Die-
se ist aber betragsmäßig höher, als die Vergütung nach dem ZDG. Sobald der Arbeitnehmer 
wieder arbeitsfähig ist, hat nach dem ZDG sobald wie möglich eine neuerliche Zuweisung des 
Zivildienstleistenden zu erfolgen.  
 
Den Arbeitgeber trifft sohin die Entgeltfortzahlungspflicht für den Zeitraum des Krankenstan-
des, obwohl der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Eintrittes der Gesundheitsschädigung seinen 
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